
Amt Mittleres Nordfriesland 
Der Amtsdirektor 
 
 

Bekanntmachung 
 

Allgemeinverfügung 

 
zur Einziehung eines öffentlichen Gemeindeweges  

Gemarkung Goldebek, Flur 3, Flurstück 249 (Teilstück)  

 
Es wird Folgendes angeordnet: 
 

Gemäß § 8 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein 
(StrWG) vom 25. November 2003, in der aktuellen Fassung, wird die im 
beigefügten Lageplan farbig dargestellte, dem öffentlichen Verkehr gewidmete 
Teilfläche (Gemarkung Goldebek, Flur 3, Flurstück 249) zum 01.01.2024 
eingezogen. Der Weg bleibt als nichtöffentlicher Wirtschaftsweg erhalten. Am 
Beginn und am Ende des Weges sind Schilder mit folgender Aufschrift 
anzubringen: „Kein öffentlicher Weg – Benutzung auf eigene Gefahr – Der 
Bürgermeister“ 

 
 
Begründung: 
Im Rahmen der Errichtung einer neuen Windkraftanlage wird wegen des nahen 
Standortes der Windkraftanlage an dem im Plan markierten Gemeindeweg die 
Entwidmung des Gemeindeweges notwendig, um Gefahren vom Straßenverkehr 
abzuwenden. 
 
Gemäß § 8 Abs.1 Satz 2 StrWG ist aus Gründen des öffentlichen Wohls eine Straße 
einzuziehen. Dies ist durch die Abwehr von Gefahren für den Straßenverkehr 
gegeben. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist beim Amt Mittleres Nordfriesland, 
Der Amtsdirektor, Theodor-Strom-Straße 2, 25821 Bredstedt einzulegen. 
 
Bredstedt, den 01.11.2023 
 
Amt Mittleres Nordfriesland 
Der Amtsdirektor 
 
Gez. Dr. B. Meyer 
 
 



 
 
 
 
Auf diese Bekanntmachung wurde durch Aushang an der Bekanntmachungstafel des Amtes Mittleres 
Nordfriesland vor dem Gebäude Theodor-Storm-Str. 2, 25821 Bredstedt vom 13.11.2023 bis zum 
21.11.2023 hingewiesen.  
Die Bekanntmachung wurde im Internet auf der Seite www.amnf.de am 13.11.2023  bereitgestellt. 

 


